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ORTSSTIMME VON OBWALDEN FUER ALT LANDVOGT DER FREIEN AEMTER,
OSWALD II . ZURLAUBEN

"Wir Landtamman unnd Rath zuo Underwalden ob dem Khernwalt Bekhennen hiemit

. . . wye das an hüt dato . . . Herr Oswald Zurlouben des [ Grossjraaths der Statt

Zug unnd Jüngst gewessner Landtvogt Jnn fryen emptern uns fürtragen lassen,

Nachdem in syner anwesenden Amptsverwaltung durch ablybung des . . . Junckhern

Caspar Khündigs  des Cleinn raaths der Statt Lucern das Manlähen Hei-

deckh ledig worden , deswegen luth eines beschachnen Vertrags ^ Jme Landtvogt

Zurlouben durch Junckher Jost K h ü n d i g des [ Gross ] rahts als hinderlass-

ner Sohn unnd angender besizer und ynhaber bemelten Schlosses und Herschafft

Heideckh achtzig Kronen für manlähen fahl , wye auch Landtschrybers [der Freien

Aemter , Beats  II . Zurlauben ] Ansprach ze bezallen versprochen.

Nun aber sidtharo sye bemelte Herschafft an Junckhern Houptman Heinrich

Fläckhenstein  kommen mit Versprechung bemelten Junckhern Jost

Khündig gegen Jme Landtvogt ze entheben . Wan aber meher angezogner . . . Fleck-

henstein von . . . [ Schultheiss und Rat ] der Statt Lucern durch ein Je gethane

erkhandtnus zuglich die achtzig Kronen äbzerichten unnd zuo bezallen erkhandt,

ungeacht dessen alles er Jnthrag thuon lassen , haruff offt angeregter Landt¬

vogt Zurlouben geursachet worden , Jne . . . Fläckhenstein uff Jüngst zuo Baden

gehaltne Jarrechung zuo Citieren zelassen , damalen aber gnuogsames Citieren
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usgebliben . Uff dis die Herren gsanten ire erkhantnus gegeben , unnd Jne . ..

Fleckhenstein berüerte achtzig sampt äbtrag zehen Cronen Costens erkhendt.

Allso nach erlangter Urthel er Landtvogt Zurlouben von Baden verritten . Nach¬

dem aber . . . Fleckhenstein diser erkhantnus so von den Herren gsanten ergan¬

gen verstendiget , sye er hinderruckhs . . . auch gen Baden für der [die Freien

Aemter ] regierenden Orthen gsanten ankhommen unnd Allso uff syn fürgäben ire

vordrige erkhantnus unnd meinung geenderet , unnd dise achtzig Kronen Jme hal¬

ben theil und den andern halben theil dem Jetz regierenden Landtvogt [Hans

Ulrich E l s e n e r ] ze geben erkhent angewent . Dessen nit allein er Landt¬

vogt Zurlouben sunder ebenmesig iez regierender Landtvogt Beschwert , derhal-

ben so gelange uns syn . . . pitt unnd begähren , wir Jme syn Landtvogts Zur¬

lauben zuo Baden erlangter erkhandtnus bestetigen , wye auch . . . Fleckhenstein

zuo äbtrag dis könfftigen costens äbzetragen erkhennen wellen . Wan dan wir

. . . Zurlauben [ s ] wytleüffiges fürtragen , Nebent angehörter gschrifftlich des-



halben gethanem Acord , auch Jüngst zuo Baden gehaltner Jarrechung Ehrenge-

sandten gethaner erkhandtnus , Jn wellicher gnuogsamme bemeldung beschicht,

der ehrengesanten der Statt Lucern [ Heinrich C l o o s , Jakob Sonnen¬

berg]  gegebne bricht , das offt unnd villgemelter Junckher Fleckhenstein

durch Jre erkhandtyius solche achtzig Kronen abzetragen erkhendt unnd schul¬

dig.

Hirmit wyr unsers Orthsstimm . . . Zurlauben byhanden habende unnd zuo Baden

erlangte erkhantnus gentzlich zuo allen Crefften bestett unnd erkhendt , das

er sich von Jme . . . Fleckhenstein umb achtzig Cronen , wye auch umb allen den

Jetz deswegen ufflauffendten gebürenden Costens bezalt mache oder aber [ sich

durch die ] früchten wollbemelter Herrschafft Heideckh . . . bezalt machen mö¬

ge " .
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